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9. Jahrgang Ausgabe 10/2012 Rhede, 17. Juli 2012  

 
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
ben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt erscheint bei Be-
darf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt hin-
gewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 
• Das Amtsblatt liegt im Rathaus (u.a. im Bürgerbüro) sowie in allen Geschäftsstellen der 

örtlichen Banken und Sparkassen zur kostenlosen Mitnahme aus. 
• Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die Stadtverwaltung Rhede 

- Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-Mail: info@rhede.de 
• Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de zur Verfügung. Dort besteht auch die 

Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der Abonnent auf 
neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Bekanntmachung 
 

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Flächenent-
wicklung Rhede (KFR) - Anstalt des öffentlichen Rechts 

 
- hat am 27. Juni 2012 den Jahresabschluss zum 31.12.2008 festge-
stellt und über den Jahresfehlbetrag wie folgt beschlossen: 
 
Der Jahresfehlbetrag 2008 des Kommunalunternehmens Flächenent-
wicklung Rhede (KFR) - Anstalt des öffentlichen Rechts - wird mit -
35.664,39 € festgestellt und in der Bilanz unter dem Posten Eigenka-
pital als Jahresfehlbetrag passiviert. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage & 
Partnerschaft, Duisburg, hat mit Datum vom 06. Juni 2012 für die 
Buchführung im Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2008 einschließ-
lich der Anlagen folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt: 
 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht des Kommunalunternehmens Flächen-
entwicklung Rhede, Anstalt des öffentlichen Rechts, für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Anstalt. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der  Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
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men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnis entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Duisburg, den 06. Juni 2012 PKF FASSELT SCHLAGE 
  Partnerschaft 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
  Steuerberatungsgesellschaft 
  Rechtsanwälte  
 Dr. Ellerich Lickfett 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
 
 
Der vorstehende Jahresabschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, Rathaus-
platz 9, Zimmer 228/229, während der Büroöffnungszeiten von 8.00 
bis 12.30 Uhr und nachmittags nach Terminvereinbarung, bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses öffentlich aus. 
 
 
 
Rhede, 28. Juni 2012 Wewering Terwiel 
 Vorstand Vorstand 
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Bekanntmachung 
Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 47. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes (Bereich „Lönsweg“ in Rhede-Krechting) 

 
Der Rat der Stadt Rhede hat in seiner Sitzung am 14.12.2011 gemäß 
§§ 2 ff. Baugesetzbuch die Aufstellung der 47. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Rhede (Bereich „Lönsweg“ in Rhede-
Krechting) beschlossen. Per Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wurde am 
11.07.2012 die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 47. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede beschlossen. 
 
 

 
 

Abgrenzung des Geltungsbereiches der 47. Flächennutzungsplanänderung, 
Gemarkung Krechting, Flur 1; unmaßstäblich 

 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 47. Flächennutzungs-
planänderung einschließlich der Begründung und des Umweltberichts 
sowie der umweltbezogenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange (Stellungnahme des Kreises Borken zur Altlastensituation 
und zu den Kompensationsmaßnahmen, Stellungnahme des Landes-
betrieb Wald und Holz NRW zur Waldrandentwicklung, Stellungnahme 
der Bezirksregierung Arnsberg zu den Bergwerksfeldern) sowie einer 
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Gefährdungsabschätzung zu möglichen Bodenbelastungen erfolgt in 
der Zeit vom 
 

25.07.2012 bis einschließlich 27.08.2012  
während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Rhede,  

Rathausplatz 9, 46414 Rhede,  
II. Obergeschoss, Zimmer 328. 

 
Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen und Stellung-
nahmen zum Entwurf der Flächennutzungsplanänderung schriftlich 
oder während der Dienststunden mündlich zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über die Flächennutzungsplanände-
rung unberücksichtigt bleiben.  
 
Auslegungszeiten: 
 
vormittags: montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr; 
nachmittags:montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
 freitags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
 
 
Rhede, 16.07.2012 
 Lothar Mittag 
 Bürgermeister 
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Büroräume im Rathaus zu vermieten 
 
 

bezugsfrei ab sofort, besonders geeignet für die 
Einrichtung eines Dienstleisters, zentral  
gelegen, 1. Obergeschoss,  
insgesamt ca. 74 m², davon 2 Büroräume mit 11 
m² und 50 m² sowie Küche/Abstellraum,  
weitere Unterteilung grundsätzlich möglich 
Miete: Verhandlungssache 

 
 

Stadt Rhede, Rathausplatz 9, 46414 Rhede 
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